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Bauvertrag: Auslegung hinsichtlich
des geschuldeten Schallschutzes

leitsatz

1. Welcher Schallschutz für die Errichtung von Doppelhäusern geschuldet ist,
ist durch Auslegung des Vertrages zu ermitteln. Wird ein üblicher Qualitäts-
und Komfortstandard geschuldet, muss sich das einzuhaltende Schalldämm
Maß an dieser Vereinbarung orientieren. Die Schalldämm-Maße der DIN
4109 können schon deshalb nicht herangezogen werden, weil sie lediglich
Mindestanforderungen zur Vermeidung unzumutbarer Belästigungen regeln.
Anhaltspunkte können aus den Regelwerken die Schallschutzstufen 11 und 111 der
VDI-Richtlinie 4100 aus dem Jahre 1994 oder das Beiblatt 2 zu DIN 4109 liefern
(Rn.25).

2. Vertraglichen Erklärungen des Unternehmers, die Mindestanforderungen an
den Schallschutz würden überschritten oder es werde optimaler Schallschutz
erreicht, kann eine vertragliche Wirkung nicht deshalb aberkannt werden, weil
aus ihnen das Maß des geschuldeten Schallschutzes nicht bestimmbar sei.
Das Gericht muss unter Berücksichtigung der gesamten Vertragsumstände das
geschuldete Maß ermitteln (Rn.28).

3. Können durch die vereinbarte Bauweise bei einwandfreier, den anerkannten
Regeln der Technik entsprechender Bauausführung höhere Schallschutzwerte
erreicht werden, als sie sich aus den Anforderungen der DIN 4109 ergeben, sind
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diese Werte unabhängig davon geschuldet, welche Bedeutung den Schalldämm
Maßen der DIN 4109 sonst zukommt (Rn.29).

4. Bei gleichwertigen, nach den anerkannten Regeln der Technik möglichen
Bauweisen darf der Besteller angesichts der hohen Bedeutung des
Schallschutzes im modernen Haus- und Wohnungsbau erwarten, dass der
Unternehmer jedenfalls dann diejenige Bauweise wählt, die den besseren
Schallschutz erbringt, wenn sie ohne nennenswerten Mehraufwand möglich ist

(Rn.29).

5. Zur Schalldämmung der Haustrennwand zwischen zwei Doppelhaushälften
(Rn.37)(Rn.38).


